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        nummer
Infoblatt

Weitere Informationen und Infoblätter finden Sie im 
Internet unter www.landkreis-miltenberg.de 
Bereich Themen  Abfall

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte  
an die Abfallberatung im Landratsamt:

Montag 8 bis 12:30 und 14 bis 16 Uhr
Dienstag, Mittwoch 8 bis 12:30 Uhr
Donnerstag 8 bis 12:30 und 14 bis 16 Uhr
Freitag 8 bis 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Kontakt Telefon 09371 501-380, -384 
Servicestelle Telefon 0800-0412412
E-Mail abfallwirtschaft@lra-mil.de

Landratsamt Miltenberg  |  Brückenstraße 2  |  63897 Miltenberg
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Kennen Sie schon 
unsere Abfall-App?

Meine Objekt-Nummer:
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Seit 1. januar 2009  ist die Objekt-Nummer landkreisweit für 
alle bürgerinnen und bürger der Nachweis, dass im Landkreis 
miltenberg die Abfallgebühren entrichtet werden.

Die Angabe der Objekt-Nummer ist für die Inanspruchnahme 
folgender Leistungen notwendig:

  Anlieferung von Abfällen auf den Wertstoffhöfen

  Inanspruchnahme der Abrufsysteme für elektronik- und 
Altschrott, Sperrmüll, Altholz

  ummeldung von Abfallbehältnissen

Werden gebührenfreie Leistungen ohne Angabe der  
Objekt-Nummer in Anspruch genommen, so wird die  
kommunale Abfallwirtschaft diese Leistungen per  
Gebührenbescheid in rechnung stellen. 

Damit soll der missbrauch bei der Inanspruchnahme der  
Leistungen der kommunalen Abfallwirtschaft im Landkreis  
miltenberg unterbunden werden. Diese Leistungen sollen 
künftig nur noch berechtigte, das heißt die bewohnerInnen  
der angeschlossenen und gebührenzahlenden Grundstücke, 
gebührenfrei oder gebührenvergünstigt erhalten.
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WO IST dIE OBjEKT-NuMMER zu FINdEN?

jede/r eigentümer/in findet die Objekt-Nummer auf ihrem/ 
seinem von der Zentralen Abfallgebührenstelle des  
Landkreises zugesandten Abfallgebührenbescheid (siehe grau 
hinterlegtes Feld auf dem mustergebührenbescheid).

WIE ERFAhRE Ich ALS MIETERIN dIE OBjEKT-NuMMER?

jede/r Vermieter/in von Anwesen ist verpflichtet, seinen  
mieterInnen die Objekt-Nummer in entsprechender Weise  
mitzuteilen. ein muster für einen Aushang im mietanwesen  
ist umseitig abgebildet.


